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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 20. März 
2025 (Az. 2275/2024) die beantragte 
Änderung zur Baugenehmigung vom 
26.05.2023 für den Umbau des Mehrfami-
lienwohnhauses zur Nutzungsänderung 
von Garage in Gemeinschaftsraum 
und den Einbau eines Aufzugs auf dem 
Grundstück „Am Protzenweiher 9“ in 
Regensburg (Flurstück 187, Gemarkung 
Stadtamhof).

Gegenstand der Änderungsgenehmigung 
sind die Nutzungsänderung und der Um-
bau der Garage in einen Gemeinschafts-
raum im Erdgeschoss mit Ausbau des 
Garagentores, der Einbau eines Aufzugs 
und der Neubau einer Treppe zwischen 
Erdgeschoss und 2. Obergeschoss, die 
Zusammenlegung der beiden Wohnun-
gen im Dachgeschoss zu einer Wohnung 
sowie sonstige geringfügige Grundriss-
änderungen. Für die neue Öffnung in der 
östlichen Gebäudeabschlusswand zwi-
schen dem Gemeinschaftsraum und der 
Feuergasse wurde eine Abweichung von 
den Brandschutzvorschriften zugelassen.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 20. März 2025 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-

gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 1. April 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 28. März 2025 
(Az. 139/2025 - 04) die beantragte Bauge-
nehmigung für den Neubau eines Mehr-
familienwohnhauses mit insgesamt 
sechs Wohneinheiten und Stellplätzen 
auf dem Grundstück „Frohnwiesenweg 
6“ in Regensburg (Flurstück 9/6, Gemar-
kung Burgweinting).

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 28. März 2025 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.043) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-4632, wird empfohlen.

Regensburg, 2. April 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kommunale Wärmeplanung in Re-
gensburg ist in vollem Gange.

Im vergangenen Jahr haben die Energie-
agentur Regensburg und die Stadtver-
waltung intensiv an der Bestands- und 
Potenzialanalyse gearbeitet.

Wir möchten diese nun allen, die im 
Stadtgebiet bereits ein Energieversor-
gungsnetz oder ein Wärmenetz betreiben 
oder zukünftig errichten und betreiben 

wollen, vorstellen und erste Entwürfe für 
die mögliche Wärmeversorgung einzelner 
Stadtteile diskutieren.

Dazu laden wir Sie am 29. April 2025 
von 15:00 bis 17:00 Uhr ins Neue 
Rathaus, D.-Martin-Luther-Straße 1, Ver-
anstaltungsraum R 0.004 (EG), ein.

Bitte teilen Sie Ihre Teilnahme bis spä-
testens 22. April 2025 Herrn Bach-
seitz (energiewende@regensburg.de, 
0941/507-1668) unter Angabe Ihrer Firma 
und Funktion mit.

Wir freuen uns auf einen interessanten 
Austausch mit Ihnen!

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an 
Herrn Bachseitz (bachseitz.michael@
regensburg.de, 0941/507-1668) oder 
Herrn Mayr (mayr.armin@regensburg.de, 
0941/507-1661) wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Amt für Stadtentwicklung

Beteiligung von Energieversorgern und Wärmenetzbetreibern im 
Rahmen der kommunalen Wärmeplanung
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 27. März 
2025 (Az. 2243/2024) die beantragte Bau-
genehmigung für die Sanierung eines 
Mehrfamilienwohnhauses mit 6 Woh-
nungen und 2 Ferienwohnungen auf 
dem Grundstück „Prinzenweg 6“ in Re-
gensburg (Flurstück 1575/2, Gemarkung 
Regensburg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist die 
Sanierung und der Umbau eines Mehrfa-
milienwohnhauses mit 6 Wohnungen und 
2 Ferienwohnungen auf dem Baugrund-
stück. Die Genehmigung beinhaltet auch 
die Errichtung von zwei aufgeständerten 
Terrassen, drei Balkonen und das Aufstel-
len einer Wärmepumpe.
Das Bauvorhaben befi ndet sich im denk-
malgeschützten Ensemble „Altstadt Re-
gensburg mit Stadtamhof“. Die denk-
malrechtliche Erlaubnis wird durch die 
Baugenehmigung ersetzt. sind Für das 
Bauvorhaben sind vier Kfz-Stellplätze 
und acht Fahrrad-Abstellplätze zu erstel-
len. Die Baugenehmigung wurde mit Ab-
weichungen von Brandschutzvorschriften 
und Aufl agen zum Brand- und Lärmschutz 
verbunden. Zur Wärmepumpe wurden Im-
missionsrichtwerte geregelt.

Der Baugenehmigung für das oben be-

schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 27. März 2025 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öff entlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.052) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 1. April 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor

Öff entliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 
Bay. Schulfinanzierungsgesetz, sowie der 
Art. 64 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
der Schulverband Barbing folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 1.049.700 €

und im 

Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 1.383.600 € ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 € 
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage
Umlegung nach der Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird auf 664.400 €
festgesetzt.
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglie-
der des Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde bis zum 
01.10.2024 von insgesamt 258 Verbands-
schülern (ohne Gastschüler) besucht.
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je 
Verbandsschüler 2.575,20 €.

Investitionsumlage
Umlegung nach der Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt wird auf 71.800 €
festgesetzt.
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglie-

der des Schulverbandes umgelegt.

Die Verbandsschule wurde bis zum 
01.10.2024 von insgesamt 258 Verbands-
schülern (ohne Gastschüler) besucht.
Die Vermögensumlage beträgt somit je 
Verbandsschüler 278,30 €.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € 
festgesetzt.

§ 6
Die Personalkosten sind gegenseitig de-
ckungsfähig.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. 
Januar 2025 in Kraft.

Barbing, 19.02.2025
Schulverband Barbing

Thiel, Schulverbandsvorsitzender

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Barbing, Landkreis Regensburg

für das Haushaltsjahr 2025

I. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung wurde in der öf-
fentlichen Sitzung der Schulverbandsver-
sammlung am 19.02.2025 gemäß Art. 65 
Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlos-
sen. 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Ja-
nuar 2025 in Kraft.

II. Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde

Für den Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men in Höhe von 1.000.000 € für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen im Vermögenshaushalt (Art. 9 

Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 KommZG, 
Art. 71 Abs. 2 GO) hat das Landratsamt 
die rechtsaufsichtliche Genehmigung am 
02.04.2025 erteilt (Art. 65 Abs. 3 S. 1, 
Art. 117 Abs. 1, Art. 110 S. 1 GO). 

III. Vermerk über die Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung und die öffentli-
che Auflage des Haushaltsplanes ge-
mäß Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 9 Abs. 1 
BaySchFG, Art. 24 und Art. 40 KommZG

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
(Haushaltsplan etc.) für das Haushalts-
jahr 2025 wird im Rathaus Barbing, Zim-
mer-Nr. 13, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsichtnahme 

aufgelegt. Dort liegt die Haushaltssatzung 
samt ihren Anlagen bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung gem. Art. 65 Abs. 3 GO öffentlich 
auf. Die Bekanntmachung der Niederle-
gung erfolgt an den Gemeindetafeln und 
in den Amtsblättern der Stadt Regensburg 
sowie des Landkreises Regensburg.

Barbing, 04.04.2025

Thiel, Schulverbandsvorsitzender                                                                  
                                             
An die Amtstafel
angeheftet am: 04.04.2025   
abgenommen am: 14.04.2025

Schulverband Barbing

Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2025

(nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde)
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Wochenmarkt Nibelungenmarkt 
und 

Viktualienmarkt am Neupfarrplatz 
Wochenmarkt Nibelungenmarkt 
Freitag von 10 bis 17 Uhr 

Viktualienmarkt am Neupfarrplatz 
Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr 

Die Stadt Regensburg beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und den genann-
ten Öffnungszeiten den Viktualienmarkt am Neupfarrplatz zu erweitern und zusätzlich 
den Nibelungenmarkt wiederzueröffnen. 

Es werden neue Ideen, Konzepte und Interessenten für den Viktualienmarkt am 
Neupfarrplatz gesucht. Denkbar wären neben Lebensmitteln auch andere Waren, wie 
z. B. Souvenirs. Bewerbungen von regionalen Beschickerinnen und Beschickern sind 
ausdrücklich erwünscht. Zur Stärkung der ansässigen Gastronomie werden allerdings 
keine zusätzlichen Imbissbetriebe zugelassen. Vorstellbar wäre dagegen ein Angebot 
von Kostproben von regionalen Produkten, u. a. Säfte, Weine oder Feinkost. Für Neu-
einsteiger, die sich mit ihren Waren auf dem Viktualienmarkt am Neupfarrplatz versu-
chen möchten, kann eine städtische Verkaufsbude zur Verfügung gestellt werden, 
welche abwechselnd mit Händlern beschickt werden kann.

Das Konzept der wohnortnahen Wochenmärkte hat sich in Regensburg in vielen 
Stadtvierteln seit Jahren bewährt und soll deshalb weiter ausgebaut werden. Daher 
soll der Nibelungenmarkt im Bereich des Quartierszentrums auf dem Nibelungenare-
al wiedereröffnet werden. Um die wochenmarkttypischen Angebote entsprechend 
anbieten zu können, werden Marktbeschickerinnen und -beschicker gesucht, wie z. B. 
ein Metzger mit Imbissangebot, ein Bäcker, ein Käsehändler, ein Obst- und Ge-
müsehändler, ein Spargel- bzw. Beerenstand und eventuell noch ein Händler mit
Feinkost oder Fisch. Für den Nibelungenmarkt werden Anbieter von Imbissen, wie z.
B. Gockerl, Steckerlfisch oder ähnliches, ausdrücklich gesucht. Aufgrund der 
Fertigstellung des Nibelungenareals mit entsprechenden Wohnkomplexen und den 
angrenzenden Schulen (FOS, BOS) besteht eine große Nachfrage nach einem neuen 
Wochenmarkt.  

Interessenten mit einem regionalen Warenangebot können ihre Unterlagen jederzeit 
an die Stadt Regensburg, Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, Postfach 
11 06 43, 93019 Regensburg, bevorzugt über den Online-Service einreichen. 

Anträge müssen mittels vollständig ausgefülltem Formblattsatz der Stadt Re-
gensburg erfolgen. 
Im Hinblick auf die dem Auswahlverfahren zugrundeliegenden Marktsatzung wird 
empfohlen, neben den im Formblatt abgefragten Angaben, aussagekräftiges Bewer-
bungs- und Bildmaterial beizufügen sowie, soweit erforderlich, ein detailliertes Hygie-
nekonzept vorzulegen. Fehlende oder lückenhafte Angaben können sich bei der 
Auswahlentscheidung negativ auswirken.  
Das Formblatt als auch die Marktsatzung ist unter 
https://www.regensburg.de/buergerservice/dienstleistungen/15509/marktwesen-
wochenmaerkte-und-maerkte-auf-staedtischen-plaetzen.html zum Download hinter-
legt. Sie können das Formblatt direkt online ausfüllen, den Antrag als PDF herunterla-
den oder die Möglichkeit der BayernID nutzen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass über den Postweg eingesandte Unterlagen nicht 
zurückgesandt werden. 
Die Anträge begründen keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder Zuweisung eines 
bestimmen Platzes. 



Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
25 E 033 – Sanitärinstallation nach 
DIN 18381
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 03.04.2025

25 E 034 – Heizungsanlagen nach 
DIN 18380
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 03.04.2025

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

2. Offenes Verfahren nach VgV
25 E 042 – Hausmeisterdienstleistungen 
inklusive Winterdienst
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 02.04.2025

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
25 A 055 – Lieferung von Apple iPads mit 
Zubehör

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben
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Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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